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(54) ISOLIERVERGLASUNG MIT ELEKTROCHROMEM FUNKTIONSELEMENT UND 
INFRAROTREFLEKTIERENDER BESCHICHTUNG

(57) Isolierverglasung (I) mit elektrochromem Funk-
tionselement (1) mindestens umfassend eine erste
Scheibe (19), eine zweite Scheibe (20), eine dritte Schei-
be (21), einen Abstandhalter (15) mit polymerem Grund-
körper (5), einen ersten Verglasungsinnenraum (3.1)
zwischen erster Scheibe (19) und dritter Scheibe (21)
und einen zweiten Verglasungsinnenraum (3.2) zwi-
schen dritter Scheibe (21) und zweiter Scheibe (20), wo-
bei die erste Scheibe (19) an einer ersten Scheibenkon-
taktfläche (7.1) des Abstandhalters (15) angebracht ist,
die zweite Scheibe (20) an einer zweiten Scheibenkon-
taktfläche (7.2) des Abstandhalters (15) angebracht ist
und die dritte Scheibe (21) in eine Nut (17) des Abstand-
halters (15) eingesetzt ist, die zwischen erster Scheiben-
kontaktfläche (7.1) und zweiter Scheibenkontaktfläche
(7.2) verläuft und
wobei
- das elektrochrome Funktionselement (1) auf der ersten
Scheibe (19) innerhalb des ersten Verglasungsinnen-
raums (3.1) aufgebracht ist,
- die zweite Scheibe (20) und/oder die dritte Scheibe (21)
mindestens eine infrarotreflektierende Beschichtung
(16) umfassen, die sich innerhalb des ersten Vergla-
sungsinnenraums (3.1) und/oder des zweiten Vergla-
sungsinnenraums (3.2) befinden und
- die erste Scheibe (19) eine zur Gebäudeumgebung ge-
richtete Außenscheibe der Isolierverglasung (I) und die
zweite Scheibe (20) eine Innenscheibe der Isoliervergla-
sung (I) darstellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Isolierverglasung mit
elektrochromem Funktionselement und infrarotreflektie-
render Beschichtung, ein Verfahren zu dessen Herstel-
lung sowie dessen Verwendung.
[0002] Isolierverglasungen sind vor allem im Zuge im-
mer strengerer Umweltschutzauflagen nicht mehr aus
dem Gebäudebau wegzudenken. Diese werden dabei
aus mindestens zwei Scheiben gefertigt, die über min-
destens einen umlaufenden Abstandshalter miteinander
verbunden sind. Je nach Ausführungsform ist der als Ver-
glasungsinnenraum bezeichnete Zwischenraum der bei-
den Scheiben luft- oder gasgefüllt, in jedem Fall jedoch
frei von Feuchtigkeit. Ein zu hoher Gehalt an Feuchtigkeit
im Verglasungszwischenraum führt besonders bei kalten
Außentemperaturen zur Kondensation von Wassertrop-
fen im Scheibenzwischenraum, was unbedingt zu ver-
meiden ist. Zur Aufnahme der nach der Montage im Sys-
tem verbleibenden Restfeuchtigkeit können beispiels-
weise mit einem Trockenmittel gefüllte Hohlkörperab-
standshalter verwendet werden. Da die Aufnahmekapa-
zität des Trockenmittels jedoch begrenzt ist, ist auch in
diesem Fall die Abdichtung des Systems von enormer
Wichtigkeit um das Eindringen weiterer Feuchtigkeit zu
vermeiden.
[0003] Isolierverglasungen können über ihre grund-
sätzliche Funktion hinausgehend auch weitere Elemente
in Form von Einbauten oder Scheiben mit steuerbaren
Zusatzfunktionen enthalten. Eine Art von modernen, ak-
tiven Verglasungen sind Verglasungen mit schaltbaren
oder regelbaren optischen Eigenschaften. Bei solchen
Verglasungen kann beispielsweise die Transmission von
Licht in Abhängigkeit einer angelegten elektrischen
Spannung aktiv beeinflusst werden. Der Benutzer kann
beispielsweise von einen transparenten in einen nicht
transparenten Zustand der Verglasung schalten, um den
Einblick in einen Raum von außen zu verhindern. Bei
anderen Verglasungen kann die Transmission stufenlos
geregelt werden, beispielsweise um den Eintrag von
Sonnenenergie in einem Raum zu regulieren. Dadurch
wird eine unerwünschte Erwärmung von Gebäuden oder
Fahrzeuginnenräumen vermieden und der durch Klima-
anlagen verursachte Energieverbrauch bzw. CO2-Aus-
stoß reduziert. Aktive Verglasungen dienen folglich nicht
nur der optisch ansprechenden Gestaltung von Fassa-
den und einer angenehmen Lichtgestaltung in Innenräu-
men, sondern sind auch unter energetischen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten vorteilhaft.
[0004] Aktive Verglasungen enthalten ein Funktionse-
lement, welches typischerweise eine aktive Schicht zwi-
schen zwei Flächenelektroden enthält. Die optischen Ei-
genschaften der aktiven Schicht können durch eine an
die Flächenelektroden angelegte Spannung verändert
werden. Ein Beispiel hierfür sind elektrochrome Funkti-
onselemente, die beispielsweise aus US 20120026573
A1 und WO 2012007334 A1 bekannt sind. Diese werden
im Gebäudebau insbesondere verwendet um große

Glasflächen abzuschatten und ein Blenden der im Ge-
bäudeinneren befindlichen Personen durch Sonnenein-
strahlung zu vermeiden. Durch eine an dem Funktions-
element angelegte Spannung lässt sich die Transmissi-
on von sichtbarem Licht durch das elektrochrome Funk-
tionselement steuern. Die Spannungszufuhr erfolgt über
sogenannte Sammelleiter (bus bars), die in der Regel
auf den Flächenelektroden aufgebracht sind und über
geeignete Verbindungskabel mit einer Spannungsquelle
verbunden sind.
[0005] Wird eine elektrochrome Verglasung in einer
Isolierverglasung integriert, so tritt bei Betrieb der elek-
trochromen Schicht eine Erwärmung der Verglasung ein.
Ein Übergang dieser Abwärme in den Gebäudeinnen-
raum ist jedoch unerwünscht. Darüber hinaus führt eine
Erwärmung einzelner Scheiben der Isolierverglasung zu
Spannungen im Randverbund der Verglasung. Insbe-
sondere bei Isolierverglasungen mit elektrochromen
Funktionselementen ist somit auf die Stabilität des Rand-
verbundes bei Erwärmung und die Wärmeableitung der
Scheibe mit elektrochromem Schichtsystem zu achten.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Isolierverglasungen mit elektrochromem Funktionsele-
ment und verbesserter Wärmeableitung und Stabilität
des Randverbunds, sowie ein wirtschaftliches Verfahren
zur Herstellung der Isolierverglasung bereitzustellen.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
erfindungsgemäß durch eine Isolierverglasung mit elek-
trochromem Funktionselement und Doppelabstandhal-
ter, ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Ver-
wendung nach den unabhängigen Ansprüchen 1 und 14
gelöst. Bevorzugte Ausführungen der Erfindung gehen
aus den Unteransprüchen hervor.
[0008] Die erfindungsgemäße Isolierverglasung mit
elektrochromem Funktionselement umfasst mindestens
eine erste Scheibe, eine zweite Scheibe, eine dritte
Scheibe und einen Abstandhalter mit polymerem Grund-
körper. Der polymere Grundkörper weist eine erste
Scheibenkontaktfläche und eine parallel dazu verlaufen-
de zweite Scheibenkontaktfläche, eine erste Vergla-
sungsinnenraumfläche, eine zweite Verglasungsinnen-
raumfläche und eine Außenfläche auf. An der ersten
Scheibenkontaktfläche ist die erste Scheibe angebracht
und an der zweiten Scheibenkontaktfläche ist die zweite
Scheibe der Isolierverglasung angebracht. In den poly-
meren Grundkörper sind eine erste Hohlkammer und ei-
ne zweite Hohlkammer sowie eine Nut eingebracht. Die
Nut verläuft dabei parallel zur ersten Scheibenkontakt-
fläche und zweiten Scheibenkontaktfläche und dient der
Aufnahme der dritten Scheibe. Die erste Hohlkammer
grenzt an die erste Verglasungsinnenraumfläche, wäh-
rend die zweite Hohlkammer an die zweite Vergla-
sungsinnenraumfläche angrenzt, wobei die Vergla-
sungsinnenraumflächen sich oberhalb der Hohlkam-
mern im Innenraum der Isolierverglasung befinden und
die Außenfläche sich unterhalb der Hohlkammern an der
der Umgebung zugewandten Oberfläche befindet. Ober-
halb ist in diesem Zusammenhang als dem Scheibenin-
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nenraum einer Isolierverglasung zugewandt und unter-
halb als dem Scheibeninnenraum abgewandt definiert.
Da die Nut zwischen der ersten Verglasungsinnenraum-
fläche und zweiten Verglasungsinnenraumfläche ver-
läuft, begrenzt sie diese seitlich und trennt die erste Hohl-
kammer und die zweite Hohlkammer voneinander. Die
Seitenflanken der Nut werden dabei von den Wänden
der ersten Hohlkammer und der zweiten Hohlkammer
gebildet. Die Nut bildet dabei eine Vertiefung, die geeig-
net ist die mittlere Scheibe (dritte Scheibe) der Isolier-
verglasung aufzunehmen. Dadurch wird die Position der
dritten Scheibe über zwei Seitenflanken der Nut sowie
die Bodenfläche der Nut fixiert. Das elektrochrome Funk-
tionselement der Isolierverglasung ist auf der Oberfläche
der ersten Scheibe aufgebracht, die innerhalb des ersten
Verglasungsinnenraums liegt. Ferner umfasst die erfin-
dungsgemäße Verglasung mindestens eine infrarotre-
flektierende Beschichtung, die sich auf der zweiten
Scheibe und/oder der dritten Scheibe innerhalb des ers-
ten Verglasungsinnenraums und/oder des zweiten Ver-
glasungsinnenraums befindet. Im Einbauzustand der
Isolierverglasung stellt die erste Scheibe die zur Gebäu-
deumgebung gerichtete Außenscheibe dar, während die
zweite Scheibe die zum Innenraum weisende Innen-
scheibe ist.
[0009] In der erfindungsgemäßen Isolierverglasung
wird somit ein einteiliger doppelter Abstandhalter ("Dop-
pelspacer") verwendet, an dem alle drei Scheiben einer
Dreifachverglasung fixiert werden können. Der verwen-
dete einteilige Abstandhalter ermöglicht eine vereinfach-
te und dennoch passgenaue Montage der Dreifachver-
glasung. Ein Verrutschen zweier einzelner Abstandhal-
ter, wie auch aus dem Stand der Technik bekannt, ist
dabei unmöglich. Dies ist insbesondere in Kombination
mit Funktionselementen vorteilhaft, da bei Verwendung
von Funktionselementen eine wesentlich präzisere Plat-
zierung der Elemente notwendig ist um eine Kollision mit
elektrischen Anschlusskabeln und Sammelleitern zur
elektrischen Kontaktierung des Funktionselementes zu
vermeiden. Eine solche fehlerhafte Platzierung führt bei
Isolierverglasungen ohne Funktionselemente lediglich
zu einem optischen Mangel, während eine unkorrekte
Platzierung bei Isolierverglasungen mit Funktionsele-
menten auch zu einer unvorteilhaften Überlappung von
Sammelleitern und Abstandhalter führen kann. Dabei
kollidiert der Abstandhalter beispielsweise mit auf den
Sammelleiter aufgebrachten Anschlusskabeln. Durch
diese Kollision ist es auch möglich, dass der Abstand-
halter weiter verrutscht und ein gasdichtes Verpressen
nicht möglich ist. Dadurch können Undichtigkeit der Iso-
lierverglasung auftreten. Dies kann durch die präzisere
Montage der erfindungsgemäßen Isolierverglasung un-
ter Verwendung eines einteiligen Abstandhalters mit Nut
vermieden werden. Darüber hinaus wird ein zwischen
der ersten Scheibe, der zweiten Scheibe und der Außen-
fläche des Abstandhalters liegender äußerer Scheiben-
zwischenraum nicht durch die dritte Scheibe unterbro-
chen. Dieser durchgehende Randbereich, der für eine

vollflächige Verfüllung mit einer Abdichtung zur Verfü-
gung steht, ist vorteilhaft für die Stabilität und damit ein-
hergehend auch die Dichtigkeit der Verglasung. Diese
Aspekte sind insbesondere wichtig in Verbindung mit
Funktionselementen und anderen Beschichtungen, die
eine Erwärmung der Verglasung bewirken und dadurch
thermische Spannungen induzieren. Thermische Span-
nungen der Glasscheiben stellen auch immer eine Be-
lastung des Randverbundes dar, so dass in diesem Fäl-
len besonders auf die Stabilität und Dichtigkeit des Rand-
verbundes zu achten ist.
[0010] Wie bereits erwähnt, besteht eine Problematik
bei Isolierverglasungen mit elektrochromen Funktionse-
lementen in der Erwärmung dieser Funktionselemente
im Betriebszustand. Das elektrochrome Funktionsele-
ment ist auf der im ersten Verglasungsinnenraum befind-
lichen Oberfläche der ersten Scheibe angebracht. Das
Funktionselement ist durch die Wahl einer innenliegen-
den Oberfläche vor Umgebungseinflüssen geschützt.
Darüber hinaus findet eine verbesserte Wärmeabfuhr
statt. Die Abwärme eines elektrochromen Funktionsele-
mentes auf einer innenständigen Scheibe (dritte Schei-
be) der Isolierverglasung ist im Vergleich dazu wesent-
lich schlechter, weshalb erfindungsgemäß die außen-
ständige erste Scheibe gewählt wird. Somit wird ein Wär-
mestau innerhalb der Isolierverglasung vermieden und
die Wärme kann unmittelbar an die Umgebung abgege-
ben werden. Bei Einbau der Isolierverglasung in einem
Fensterrahmen wird die erste Scheibe als Außenscheibe
der Isolierverglasung in Richtung der Gebäudeumge-
bung orientiert. Dadurch wird zum einen die Wärmeab-
leitung an die äußere Umgebung anstelle des Ge-
bäudeinnenraums sichergestellt. Zum anderen erfolgt
die Verschattung durch das elektrochrome Funktionse-
lement unmittelbar an der Außenfläche der Isoliervergla-
sung, so dass eine zusätzliche Erwärmung der Vergla-
sung durch in die Verglasung einfallende Sonnenstrah-
lung vermieden wird.
[0011] Erfindungsgemäß weist die Isolierverglasung
zusätzlich zu dem elektrochromen Funktionselement ei-
ne infrarotreflektierende Beschichtung auf. Diese ist auf
der mittleren dritten Scheibe oder auf der Innenseite der
zweiten Scheibe aufgebracht. In dieser Position ist die
infrarotreflektierende Beschichtung vor Umwelteinflüs-
sen geschützt. Die infrarotreflektierende Beschichtung
vermindert den Wärmedurchgang durch die Isolierver-
glasung, so dass im Winter ein Verlust von Wärme ver-
mieden werden kann. Im Sommer verhindert die infra-
rotreflektierende Beschichtung hingegen die Aufheizung
des Innenraumes durch eintreffende Sonnenstrahlung.
Insbesondere in Kombination mit dem elektrochromen
Funktionselement ist die Verwendung einer infrarotre-
flektierenden Beschichtung vorteilhaft, da so auch der
Wärmedurchgang der Abwärme des Funktionselemen-
tes vermieden wird. Da die infrarotreflektierende Be-
schichtung jedoch eine vermehrte Wärmeausdehnung
der Scheibe bedingt, ist insbesondere bei der Kombina-
tion elektrochromer Funktionselemente und infrarotre-
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flektierender Beschichtungen auf die Stabilität des Rand-
verbundes zu achten. Diese erforderliche Stabilität wird
durch die Verwendung eines einteiligen Abstandhalters
mit Nut erreicht.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
infrarotreflektierende Beschichtung auf der dritten Schei-
be angeordnet und befindet sich innerhalb des ersten
Verglasungsinnenraums auf der dem elektrochromen
Funktionselement zugewandten Oberfläche der dritten
Scheibe. Dadurch wird die Abwärme des elektrochromen
Funktionselementes daran gehindert in den zweiten Ver-
glasungsinnenraum der Isolierverglasung einzutreten.
Die Erwärmung wird demnach auf den ersten Vergla-
sungsinnenraum beschränkt und der zweite, dem Ge-
bäudeinnenraum zugewandte, Verglasungsinnenraum
erfährt keine oder nur eine geringfügige Erwärmung. Die
erfindungsgemäße Verwendung eines einteiligen Ab-
standhalters mit Nut ist auch zur Realisierung dieser Aus-
führungsform besonders vorteilhaft, da die dritte Scheibe
spannungsfrei in der Nut fixiert werden kann. Dadurch
können die mit der Erwärmung der dritten Scheibe ein-
hergehenden Spannungen vorteilhaft kompensiert wer-
den. Auf ein zusätzliches thermisches oder chemisches
Vorspannen der dritten Scheibe zur Spannungskompen-
sation kann dabei verzichtet werden. Somit entfällt der
Vorspannprozess, wodurch eine Kostenreduzierung er-
reicht werden kann.
[0013] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
ist die infrarotreflektierende Beschichtung auf der zwei-
ten Scheibe innerhalb des zweiten Verglasungsinnen-
raums angeordnet. Diese Ausführungsform ist hinsicht-
lich der thermischen Isolation des Gebäudeinnenraums
optimiert. Der Wärmeverlust wird minimiert, indem die
infrarotreflektierende Beschichtung unmittelbar auf der
Innenscheibe der Isolierverglasung angeordnet ist.
[0014] Die infrarotreflektierende Beschichtung ist be-
vorzugt für sichtbares Licht im Wellenlängenbereich von
390 nm bis 780 nm durchlässig. "Durchlässig" bedeutet,
dass die Gesamttransmission der Scheibe insbesondere
für sichtbares Licht bevorzugt >70% und insbesondere
>75% durchlässig ist. Dadurch werden der optische Ein-
druck der Verglasung sowie die Durchsicht nicht beein-
trächtigt.
[0015] Die infrarotreflektierende Beschichtung dient
der Sonnenschutzwirkung und weist dazu reflektierende
Eigenschaften im infraroten Bereich des Lichtspektrums
auf. Die infrarotreflektierende Beschichtung weist beson-
ders niedrige Emissivitäten (Low-E) aufweisen. Dadurch
wird ein Aufheizen des Innenraums eines Gebäudes in-
folge von Sonnenstrahlung vorteilhaft vermindert. Schei-
ben, die mit einer solchen infrarotreflektierenden Be-
schichtung versehen sind, sind handelsüblich und wer-
den als Low-E-Glas (Low-Emissivity-Glas) bezeichnet.
[0016] Low-E-Beschichtungen enthalten üblicherwei-
se eine Diffusionssperre, einen metall- oder metalloxid-
haltigen Multilayer und eine Sperrschicht. Die Diffusions-
sperre wird direkt auf die Glasoberfläche aufgebracht
und verhindert eine Verfärbung durch Diffusion von Me-

tallatomen ins Glas. Häufig werden Doppelsilberschich-
ten oder Dreifachsilberschichten als Multilayer einge-
setzt. Die verschiedensten Low-E-Beschichtungen sind
beispielsweise bekannt aus DE 10 2009 006 062 A1, WO
2007/101964 A1, EP 0 912 455 B1, DE 199 27 683 C1,
EP 1 218 307 B1 und EP 1 917 222 B1.
[0017] Die Abscheidung von Low-E-Beschichtungen
erfolgt bevorzugt über das an sich bekannte Verfahren
der magnetfeldunterstützte Kathodenzerstäubung.
Durch magnetfeldunterstützte Kathodenzerstäubung
abgeschiedene Schichten weisen eine amorphe Struktur
auf und bewirken eine Trübung von durchsichtigen Sub-
straten wie Glas oder transparenten Polymeren. Eine
Temperaturbehandlung der amorphen Schichten be-
wirkt eine Kristallstrukturänderung hin zu einer kristalli-
nen Schicht mit verbesserter Transmission. Der Tempe-
ratureintrag in die Beschichtung kann über eine Flam-
menbehandlung, einen Plasmabrenner, Infrarotstrah-
lung oder eine Laserbehandlung erfolgen.
[0018] Solche Beschichtungen enthalten typischer-
weise zumindest ein Metall, insbesondere Silber oder
eine silberhaltige Legierung. Die infrarotreflektierende
Beschichtung kann eine Abfolge mehrerer Einzelschich-
ten umfassen, insbesondere zumindest eine metallische
Schicht und dielektrische Schichten, die beispielsweise
zumindest ein Metalloxid enthalten. Das Metalloxid ent-
hält bevorzugt Zinkoxid, Zinnoxid, Indiumoxid, Titanoxid,
Siliziumoxid, Aluminiumoxid oder dergleichen sowie
Kombinationen von einem oder mehreren daraus. Das
dielektrische Material kann auch Siliziumnitrid, Silizium-
carbid oder Aluminiumnitrid enthalten.
[0019] Besonders geeignete transparente, infrarotre-
flektierende Beschichtungen enthalten mindestens ein
Metall, bevorzugt Silber, Nickel, Chrom, Niob, Zinn, Ti-
tan, Kupfer, Palladium, Zink, Gold, Cadmium, Alumini-
um, Silizium, Wolfram oder Legierungen daraus,
und/oder mindestens eine Metalloxidschicht, bevorzugt
Zinn-dotiertes Indiumoxid (ITO), Aluminium-dotiertes
Zinkoxid (AZO), Fluor-dotiertes Zinnoxid (FTO, SnO2:F),
Antimon-dotiertes Zinnoxid (ATO, SnO2:Sb), und/oder
Kohlenstoffnanoröhrchen und/oder optisch transparen-
te, elektrisch leitfähige Polymere, bevorzugt Poly(3,4-
ethylenedioxythiophene), Polystyrensulfonat, Poly(4,4-
dioctylcylopentadithiophen), 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-
1,4-benzochinon, Gemische und/oder Copolymere da-
von
[0020] Die infrarotreflektierende Beschichtung weist
bevorzugt eine Schichtdicke von 10 nm bis 5 mm und
besonders bevorzugt von 30 nm bis 1 mm auf. Der Flä-
chenwiderstand der infrarotreflektierenden Beschich-
tung beträgt z.B. 0,35 Ohm/Quadrat bis 200 Ohm/Qua-
drat, bevorzugt 0,6 Ohm/Quadrat bis 30 Ohm/Quadrat
und insbesondere von 2 Ohm/Quadrat bis 20 Ohm/Qua-
drat.
[0021] In einem möglichen Ausführungsbeispiel wird
als infrarotreflektierende Beschichtung eine Silber-
schicht mit einer Dicke von 6 nm bis 15 nm umgeben von
zwei Sperrschichten mit einer Dicke von 0,5 nm bis 2 nm

5 6 



EP 3 702 572 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

enthaltend Nickel-Chrom und/oder Titan eingesetzt. Zwi-
schen einer Sperrschicht und der Glasoberfläche ist be-
vorzugt eine Diffusionssperre mit einer Dicke von 25 nm
bis 35 nm enthaltend Si3N4, TiO2, SnZnO und/oder ZnO
aufgebracht. Auf die obere Sperrschicht ist der Umge-
bung zugewandt bevorzugt eine Diffusionssperre mit ei-
ner Dicke von 35 nm bis 45 nm enthaltend ZnO und/oder
Si3N4 aufgetragen. Diese obere Diffusionssperre ist op-
tional mit einer Schutzschicht mit einer Dicke von 1 nm
bis 5 nm umfassend TiO2 und/oder SnZnO2 ausgestattet.
Die Gesamtdicke aller Schichten beträgt bevorzugt 67,5
nm bis 102 nm.
[0022] Das elektrochrome Funktionselement umfasst
mindestens eine elektrochemisch aktive Schicht, die in
der Lage ist, reversibel Ladungen einzulagern. Die Oxi-
dationszustände im eingelagerten und ausgelagerten
Zustand unterscheiden sich dabei in ihrer Farbgebung,
wobei einer dieser Zustände transparent ist. Die Einla-
gerungsreaktion ist über die von außen angelegte Po-
tentialdifferenz steuerbar. Der Grundaufbau des elektro-
chromen Funktionselementes umfasst somit mindestens
ein elektrochromes Material, wie Wolframoxid, das so-
wohl mit einer Flächenelektrode, als auch einer Ladungs-
quelle, wie einem ionenleitfähigen Elektrolyten, in Kon-
takt steht. Darüber hinaus enthält der elektrochrome
Schichtaufbau eine Gegenelektrode, die ebenfalls in der
Lage ist reversibel Kationen einzulagern, und mit dem
ionenleitfähigen Elektrolyten in Berührung steht, sowie
eine weitere Flächenelektrode, die sich an die Gegene-
lektrode anschließt. Die Flächenelektroden sind mit einer
externen Spannungsquelle verbunden, wodurch die an
die aktive Schicht angelegte Spannung reguliert werden
kann. Die Flächenelektroden sind meist dünne Schichten
elektrisch leitfähigen Materials, häufig Indium-Zinnoxid
(ITO). Häufig ist zumindest eine der Flächenelektroden
direkt auf die Oberfläche der ersten Scheibe aufgebracht,
beispielsweise mittels Kathodenzerstäubung (Sputtern).
[0023] Die Flächenelektroden des Funktionselements
werden bevorzugt über sogenannte Sammelleiter elek-
trisch leitend kontaktiert und über die Sammelleiter mit
einer elektrischen Zuleitung verbunden, die an eine ex-
terne Spannungsquelle angeschlossen ist. Als Sammel-
leiter können beispielsweise Streifen eines elektrisch leit-
fähigen Materials oder elektrisch leitfähige Aufdrucke
verwendet werden mit denen die Flächenelektroden ver-
bunden werden. Die Sammelleiter, auch als bus bars be-
zeichnet, dienen der Übertragung elektrischer Leistung
und ermöglichen eine homogene Spannungsverteilung.
Die Sammelleiter werden vorteilhaft durch Aufdrucken
einer leitfähigen Paste hergestellt. Die leitfähige Paste
enthält bevorzugt Silber-Partikel und Glasfritten. Die
Schichtdicke der leitfähigen Paste beträgt bevorzugt von
5 mm bis 20 mm.
[0024] In einer alternativen Ausgestaltung werden
dünne und schmale Metallfolienstreifen oder Metalldräh-
te als Sammelleiter verwendet, die bevorzugt Kupfer
und/oder Aluminium enthalten, insbesondere werden
Kupferfolienstreifen mit einer Dicke von beispielsweise

etwa 50 mm verwendet. Die Breite der Kupferfolienstrei-
fen beträgt bevorzugt 1 mm bis 10 mm. Der elektrische
Kontakt zwischen einer als Flächenelektrode dienenden
elektrisch leitfähigen Schicht des Funktionselements und
dem Sammelleiter kann beispielsweise durch Auflöten
oder Kleben mit einem elektrisch leitfähigen Kleber her-
gestellt werden.
[0025] Die elektrische Zuleitung, die der Kontaktierung
der Sammelleiter mit einer externen Spannungsquelle
dient, ist ein elektrischer Leiter, bevorzugt enthaltend
Kupfer. Es können auch andere elektrisch leitende Ma-
terialien verwendet werden. Beispiele hierfür sind Alumi-
nium, Gold, Silber oder Zinn und Legierungen davon. Die
elektrische Zuleitung kann sowohl als Flachleiter als
auch als Rundleiter ausgestaltet sein, sowie in beiden
Fällen als eindrähtiger oder mehrdrähtiger Leiter (Litze).
[0026] Die elektrische Zuleitung besitzt bevorzugt ei-
nen Leitungsquerschnitt von 0,08 mm2 bis 2,5 mm2.
[0027] Als Zuleitung können auch Folienleiter verwen-
det werden. Beispiele für Folienleiter werden in DE 42
35 063 A1, DE 20 2004 019 286 U1 und DE 93 13 394
U1 beschrieben.
[0028] Flexible Folienleiter, mitunter auch Flachleiter
oder Flachbandleiter genannt, bestehen bevorzugt aus
einem verzinnten Kupferband mit einer Dicke von 0,03
mm bis 0,1 mm und einer Breite von 2 mm bis 16 mm.
Kupfer hat sich für solche Leiterbahnen bewährt, da es
eine gute elektrische Leitfähigkeit sowie eine gute Ver-
arbeitbarkeit zu Folien besitzt. Gleichzeitig sind die Ma-
terialkosten niedrig.
Die elektrischen Zuleitungen des elektrochromen Funk-
tionselementes werden im Randverbund der Isolierver-
glasung geführt und können beispielsweise innerhalb
des Abstandhalters, an der Außenfläche des Abstand-
halters oder auch lose im Randverbund geführt sein.
[0029] Die elektrischen Zuleitungen können unmittel-
bar mit den Sammelleitern verbunden sein, beispielswei-
se durch Auflöten der Zuleitung auf den Sammelleiter
oder durch Verkleben mittels eines leitfähigen Klebstoffs.
Zur elektrischen Verbindung der Sammelleiter mit den
Zuleitungen sind auch elektrische Kontaktelemente ver-
wendbar. Derartige Kontaktelemente sind dem Fach-
mann geläufig, beispielsweise in Form von Steckkontak-
ten oder Crimpverbindungen.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Scheibe der Isolierverglasung, die das elektrochrome
Funktionselement aufweist, mit einer weiteren Scheibe
über eine thermoplastische Verbundfolie zu einer Ver-
bundscheibe laminiert. Die Verbundscheibe weist eine
verbesserte Widerstandsfähigkeit und Stabilität auf. Die
an die erste Scheibe anlaminierte weitere Scheibe er-
schwert zudem die Durchbiegung und thermische Aus-
dehnung der ersten Scheibe. Ferner weist eine Verbund-
scheibe eine verbesserte Durchbruchhemmung auf.
Dies ist insbesondere vorteilhaft um das elektrochrome
Funktionselement zu schützen.
[0031] Geeignete thermoplastische Verbundfolien
sind dem Fachmann bekannt. Die thermoplastischen
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Verbundfolien enthalten zumindest ein thermoplasti-
sches Polymer, bevorzugt Ethylenvinylacetat (EVA), Po-
lyvinylbutyral (PVB) oder Polyurethan (PU) oder Gemi-
sche oder Copolymere oder Derivate davon. Die Dicke
der thermoplastischen Verbundfolien beträgt bevorzugt
von 0,2 mm bis 2 mm, besonders bevorzugt von 0,3 mm
bis 1,5 mm. Besonders bevorzugt wird zur Lamination
zweier Glasscheiben Polyvinylbutyral in einer Dicke von
beispielsweise 0,38 mm oder 0,76 mm eingesetzt.
[0032] Bevorzugt sind der erste Verglasungsinnen-
raum und der zweite Verglasungsinnenraum so mitein-
ander verbunden, dass ein Druckausgleich zwischen
den Verglasungsinnenräumen möglich ist. Dies ist bei-
spielsweise möglich, indem in mindestens einem Teilbe-
reich der Nut auf eine Einlage verzichtet wird. Über die-
sen Abschnitt der Nut kann ein Luftaustausch erfolgen.
Kommunizierende Scheibenzwischenräume sind vorteil-
haft um die mit Druckunterschieden der Verglasungsin-
nenräume einhergehenden Belastungen des Randbe-
reichs zu vermeiden. Insbesondere bei der erfindungs-
gemäßen Isolierverglasung ist diese Maßnahme zur Ent-
lastung des Randverbunds sinnvoll, da bei der Erwär-
mung der ersten Scheibe durch das Funktionselement
zwangsläufig eine Druckänderung in dem benachbarten
ersten Verglasungsinnenraum stattfindet.
[0033] Die Isolierverglasung umfasst mindestens drei
Scheiben, die durch einen Abstandhalter auf Abstand
zueinander gehalten werden. Die Isolierverglasung kann
auch eine vierte oder weitere Scheiben umfassen. Diese
können beispielsweise über eine weitere Nut in den Ab-
standhalter eingesetzt sein. Alternativ können weitere
Scheiben auch über einen weiteren Abstandhalter an der
ersten Scheibe oder zweiten Scheibe angesetzt sein. Die
Isolierverglasung umfasst bevorzugt drei oder vier Schei-
ben.
[0034] Die Außenfläche des Abstandhalters ist in einer
bevorzugten Ausführungsform über Verbindungsflächen
mit den beiden Scheibenkontaktflächen verbunden, d.h.
über eine Verbindungsfläche mit einer Scheibenkontakt-
fläche und/oder über eine andere Verbindungsfläche mit
der anderen Scheibenkontaktfläche, wobei bevorzugt
beide Scheibenkontaktflächen über solche Verbin-
dungsflächen mit der Außenfläche verbunden sind. Die
Verbindungsfläche kann zum Beispiel in einem Winkel
im Bereich von 30° bis 60° zu der Außenfläche stehen.
Die beiden Scheibenkontaktflächen stehen in der Regel
etwa senkrecht bzw. senkrecht zur Ebene, in der sich die
Außenfläche befindet, und/oder zur Ebene, in der sich
die Verglasungsinnenraumfläche befindet. In der Regel
verlaufen Außenfläche und Verglasungsinnenraumflä-
che parallel zueinander. Die Verglasungsinnenraumflä-
che ist in der Regel direkt mit den beiden Scheibenkon-
taktflächen verbunden sein. Die Verglasungsinnenraum-
fläche kann aber gegebenenfalls auch über Verbin-
dungsflächen mit den Scheibenkontaktflächen verbun-
den sein.
[0035] Der polymere Grundkörper enthält bevorzugt
Polyethylen (PE), Polycarbonate (PC), Polypropylen

(PP), Polystyrol, Polybutadien, Polynitrile, Polyester, Po-
lyurethane, Polymethylmetacrylate, Polyacrylate, Polya-
mide, Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylentere-
phthalat (PBT), bevorzugt Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS), Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol/Polycarbonat (ABS/PC), Styrol-Acrylnitril
(SAN), PET/PC, PBT/PC und/oder Copolymere oder Ge-
mische davon. Mit diesen Materialien werden besonders
gute Ergebnisse erzielt.
Bevorzugt ist der polymere Grundkörper glasfaserver-
stärkt. Durch die Wahl des Glasfaseranteils im Grund-
körper kann der Wärmeausdehnungskoeffizient des
Grundkörpers variiert und angepasst werden. Durch An-
passung des Wärmeausdehnungskoeffizienten des po-
lymeren Grundkörpers und der Barrierefolie oder -be-
schichtung lassen sich temperaturbedingte Spannungen
zwischen den unterschiedlichen Materialien und ein Ab-
platzen der Barrierefolie oder -beschichtung vermeiden.
Der Grundkörper weist bevorzugt einen Glasfaseranteil
von 20 % bis 50 %, besonders bevorzugt von 30 % bis
40 % auf. Der Glasfaseranteil im polymeren Grundkörper
verbessert gleichzeitig die Festigkeit und Stabilität.
[0036] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist der polymere Grundkörper gefüllt durch Glas-
hohlkugeln oder Glasblasen. Diese Glashohlkugeln ha-
ben einen Durchmesser von 10 mm bis 20 mm und ver-
bessern die Stabilität des polymeren Hohlprofils. Geeig-
nete Glaskugeln sind unter dem Namen "3M™ Glass
Bubbles" käuflich erhältlich. Besonders bevorzugt ent-
hält der polymere Grundkörper Polymere, Glasfasern
und Glaskugeln. Eine Beimischung von Glaskugeln führt
zu einer Verbesserung der thermischen Eigenschaften
des Hohlprofils.
[0037] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält
der Abstandhalter ein Trockenmittel, bevorzugt Kiesel-
gele, Molekularsiebe, CaCl2, Na2SO4, Aktivkohle, Silika-
te, Bentonite, Zeolithe und/oder Gemische davon.
[0038] Der Abstandhalter kann gegebenenfalls im In-
neren zwei oder mehr Hohlkammern aufweisen, bevor-
zugt zwei Hohlkammern, die durch die Nut voneinander
getrennt sind. In den Hohlkammern ist bevorzugt das
Trockenmittel enthalten. Die Verglasungsinnenraumflä-
chen weisen dabei bevorzugt Öffnungen auf, um die Auf-
nahme von Luftfeuchtigkeit durch das im Abstandhalter
vorhandene Trockenmittel zu erleichtern. Die Gesamt-
zahl der Öffnungen hängt dabei von der Größe der Iso-
lierverglasung ab. Die Öffnungen verbinden die Hohl-
kammer mit dem inneren Scheibenzwischenraum, wo-
durch ein Gasaustausch zwischen diesen möglich wird.
Dadurch wird eine Aufnahme von Luftfeuchtigkeit durch
das in der Hohlkammer befindliche Trockenmittel erlaubt
und somit ein Beschlagen der Scheiben verhindert. Die
Öffnungen sind bevorzugt als Schlitze ausgeführt, be-
sonders bevorzugt als Schlitze mit einer Breite von 0,2
mm und einer Länge von 2 mm. Die Schlitze gewährleis-
ten einen optimalen Luftaustausch ohne dass Trocken-
mittel aus der Hohlkammer in den Verglasungsinnen-
raum eindringen kann.
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[0039] Bevorzugt ist mindestens auf der Außenfläche
des polymeren Grundkörpers, bevorzugt auf der Außen-
fläche und auf einem Teil der Scheibenkontaktflächen,
eine gas- und dampfdichte Barriere aufgebracht ist. Die
gas- und dampfdichte Barriere verbessert die Dichtigkeit
des Abstandhalters gegen Gasverlust und Eindringen
von Feuchtigkeit. Bevorzugt ist die Barriere auf etwa der
Hälfte bis zwei Drittel der Scheibenkontaktflächen auf-
gebracht. Ein geeigneter Abstandhalter mit polymerem
Grundkörper ist beispielsweise in WO 2013/104507 A1
offenbart.
[0040] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
gas- und dampfdichte Barriere auf der Außenfläche eines
polymeren Abstandhalters als Folie ausgeführt. Diese
Barrierefolie enthält mindestens eine polymere Schicht
sowie eine metallische Schicht oder eine keramische
Schicht. Dabei beträgt die Schichtdicke der polymeren
Schicht zwischen 5 mm und 80 mm, während metallische
Schichten und/oder keramische Schichten mit einer Di-
cke von 10 nm bis 200 nm eingesetzt werden. Innerhalb
der genannten Schichtdicken wird eine besonders gute
Dichtigkeit der Barrierefolie erreicht. Die Barrierefolie
kann auf dem polymeren Grundkörper aufgebracht wer-
den, beispielsweise geklebt werden. Alternativ kann die
Folie mit dem Grundkörper zusammen co-extrudiert wer-
den.
[0041] Besonders bevorzugt enthält die Barrierefolie
mindestens zwei metallische Schichten und/oder kera-
mische Schichten, die alternierend mit mindestens einer
polymeren Schicht angeordnet sind. Die Schichtdicken
der einzelnen Schichten sind bevorzugt wie im vorher-
gehenden Absatz beschrieben. Bevorzugt werden die
außenliegenden Schichten dabei von polymeren Schich-
ten gebildet. In dieser Anordnung sind die metallischen
Schichten besonders gut vor Beschädigung geschützt.
Die alternierenden Schichten der Barrierefolie können
auf die verschiedensten nach dem Stand der Technik
bekannten Methoden verbunden bzw. aufeinander auf-
getragen werden. Methoden zur Abscheidung metalli-
scher oder keramischer Schichten sind dem Fachmann
hinlänglich bekannt. Die Verwendung einer Barrierefolie
mit alternierender Schichtenabfolge ist besonders vor-
teilhaft im Hinblick auf die Dichtigkeit des Systems. Ein
Fehler in einer der Schichten führt dabei nicht zu einem
Funktionsverlust der Barrierefolie. Im Vergleich dazu
kann bei einer Einzelschicht bereits ein kleiner Defekt zu
einem vollständigen Versagen führen. Des Weiteren ist
die Auftragung mehrerer dünner Schichten im Vergleich
zu einer dicken Schicht vorteilhaft, da mit steigender
Schichtdicke die Gefahr interner Haftungsprobleme an-
steigt. Ferner verfügen dickere Schichten über eine hö-
here Leitfähigkeit, so dass eine derartige Folie thermo-
dynamisch weniger geeignet ist.
[0042] Die polymere Schicht der Folie umfasst bevor-
zugt Polyethylenterephthalat, Ethylenvinylalkohol, Poly-
vinylidenchlorid, Polyamide, Polyethylen, Polypropylen,
Silikone, Acrylonitrile, Polyacrylate, Polymethylacrylate
und/oder Copolymere oder Gemische davon. Die metal-

lische Schicht enthält bevorzugt Eisen, Aluminium, Sil-
ber, Kupfer, Gold, Chrom und/oder Legierungen oder
Oxide davon. Die keramische Schicht der Folie enthält
bevorzugt Siliziumoxide und/oder Siliziumnitride. Die
metallischen oder keramischen Schichten sind bevor-
zugt über ein PVD-Verfahren (physikalische Gasphasen-
abscheidung) auf der polymeren Schicht aufgebracht.
Die polymere Schicht kann dabei beispielsweise in Foli-
enform bereitgestellt, mit den genannten Verfahren be-
schichtet und danach mit dem Grundkörper verbunden
werden. Die Beschichtung mit den genannten Materia-
lien liefert besonders gute Ergebnisse im Hinblick auf
Dichtigkeit und zeigt zusätzlich exzellente Haftungsei-
genschaften zu den in Isolierverglasungen verwendeten
Materialien der äußeren Versiegelung.
[0043] Es versteht sich, dass die Abmessungen des
Abstandhalters von den Abmessungen der Isoliervergla-
sung abhängen. Die Breite eines solchen Abstandhalters
kann z.B. im Bereich von 10 bis 50 mm, bevorzugt 20
bis 36 mm, liegen. Die Höhe kann z.B. im Bereich von 5
bis 15 mm, bevorzugt 5 bis 10 mm, liegen.
[0044] Die erste und die zweite Scheibe sind an den
Scheibenkontaktflächen bevorzugt über ein Dichtmittel
angebracht, das zwischen der ersten Scheibenkontakt-
fläche und der ersten Scheibe und/oder der zweiten
Scheibenkontaktfläche und der zweiten Scheibe ange-
bracht ist.
[0045] Das Dichtmittel enthält bevorzugt Butylkaut-
schuk, Polyisobutylen, Polyethylenvinylalkohol, Ethylen-
vinylacetat, Polyolefin-Kautschuk, Copolymere und/oder
Gemische davon.
[0046] Das Dichtmittel ist bevorzugt in mit einer Dicke
von 0,1 mm bis 0,8 mm, besonders bevorzugt 0,2 mm
bis 0,4 mm in den Spalt zwischen Abstandhalter und
Scheiben eingebracht.
[0047] Der äußere Scheibenzwischenraum der Isolier-
verglasung ist bevorzugt mit einer äußeren Abdichtung
verfüllt. Diese äußere Abdichtung dient vor allem der Ver-
klebung der beiden Scheiben und somit der mechani-
schen Stabilität der Isolierverglasung.
[0048] Die äußere Abdichtung enthält bevorzugt Poly-
sulfide, Silikone, Silikonkautschuk, Polyurethane, Poly-
acrylate, Copolymere und/oder Gemische davon. Derar-
tige Stoffe haben eine sehr gute Haftung auf Glas, so
dass die äußere Abdichtung eine sichere Verklebung der
Scheiben gewährleistet. Die Dicke der äußeren Abdich-
tung beträgt bevorzugt 2 mm bis 30 mm, besonders be-
vorzugt 5 mm bis 10 mm.
[0049] Die Scheiben der Isolierverglasung können aus
organischem Glas oder vorzugsweise aus anorgani-
schem Glas sein. In einer vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Isolierverglasung können die
Scheiben unabhängig voneinander aus Flachglas, Float-
glas, Kalk-Natron-Glas, Quarzglas oder Borosilikatglas
sein. Die Dicke jeder Scheibe kann variieren und so den
Erfordernissen des Einzelfalls angepasst werden. Vor-
zugsweise werden Scheiben mit Standardstärken von 1
mm bis 19 mm und bevorzugt von 2 mm bis 8 mm ver-
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wendet. Die Scheiben können farblos oder gefärbt sein.
[0050] Die Isolierverglasung umfasst bevorzugt min-
destens eine Scheibe, bevorzugter mindestens zwei
Scheiben, die unabhängig voneinander eine Floatglas-
scheibe, eine Verbundscheibe, Strukturglas oder ein ge-
färbtes oder satiniertes Glas ist bzw. sind. Bevorzugter
ist mindestens eine Scheibe eine Floatglasscheibe.
[0051] Der erste und der zweite Verglasungsinnen-
raum können mit Luft oder einem anderen Gas, insbe-
sondere einem Edelgas, wie z.B. Argon oder Krypton,
gefüllt sein. Die Verglasungsinnenraumfläche des Ab-
standhalters ist den Verglasungsinnenräumen zuge-
wandt.
[0052] Der äußere Scheibenzwischenraum wird eben-
falls durch die erste Scheibe, die zweite Scheibe, den
Abstandhalter und das zwischen Scheiben und Schei-
benkontaktflächen platzierte Dichtmittel gebildet und be-
findet sich gegenüber dem Verglasungsinnenraum im
äußeren Randbereich der Isolierverglasung. Der äußere
Scheibenzwischenraum ist auf der dem Abstandshalter
gegenüberliegenden Seite offen. Die Außenfläche des
Abstandhalters ist dem äußeren Scheibenzwischen-
raum zugewandt.
[0053] Der Abstandhalter ist im Allgemeinen umlau-
fend auf den Scheiben angeordnet. Der erste und der
zweite Sammelleiter verlaufen im ersten Verglasungsin-
nenraum vorzugsweise parallel zum Abstandhalter, be-
vorzugt an zwei einander gegenüberliegenden Schei-
benkanten der ersten Scheibe.
[0054] Der Abstandhalter ist in der Draufsicht in der
Regel in Form eines Rechtecks ausgebildet. Normaler-
weise ist der Abstandshalter symmetrisch, d.h. er hat an
allen Seiten der Isolierverglasung den gleichen Abstand
zur Kante der Isolierverglasung.
[0055] In eine besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind zwei Sammelleiter auf gegenüberliegenden
Seiten der Isolierverglasung im ersten Verglasungsin-
nenraum angeordnet. Die Sammelleiter sind bevorzugt
so angeordnet, dass sie im eingebauten Zustand der Iso-
lierverglasung horizontal angeordnet sind. Es ist aber
auch möglich, dass sie im eingebauten Zustand vertikal
angeordnet sind.
[0056] Die erfindungsgemäße Isolierverglasung eig-
net sich insbesondere als Gebäudeaußenverglasung
oder Fassadenverglasung. Die Erfindung betrifft daher
auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Isolier-
verglasung als Gebäudeaußenverglasung oder Fassa-
denverglasung. Insbesondere wird dabei die erste Schei-
be im Einbauzustand zur Gebäudeumgebung gerichtet
ist.
[0057] Im Folgenden wird die Erfindung mittels Zeich-
nungen und Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die
Zeichnungen sind schematische Darstellungen und nicht
maßstabsgetreu und schränken die Erfindung in keiner
Weise ein.
[0058] Es zeigen:

Fig. 1a eine Querschnittdarstellung einer erfindungs-

gemäßen Isolierverglasung mit einem elektro-
chromen Funktionselement auf der ersten
Scheibe, einer infrarotreflektierenden Be-
schichtung auf der zweiten Scheibe und ei-
nem einteiligen Abstandhalter mit Nut zur Auf-
nahme einer dritten Scheibe,

Fig. 1b eine Querschnittdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Isolierverglasung mit einem elektro-
chromen Funktionselement auf der ersten
Scheibe, einer infrarotreflektierenden Be-
schichtung auf der zweiten Scheibe und ei-
nem einteiligen Abstandhalter mit Nut zur Auf-
nahme einer dritten Scheibe,

Fig. 2 eine Querschnittdarstellung der Isoliervergla-
sung gemäß Figur 1a.

[0059] Figur 1a zeigt eine erfindungsgemäße Isolier-
verglasung I als Dreifachverglasung mit einem elektro-
chromen Funktionselement 1 auf einer ersten Scheibe
19, einer infrarotreflektierenden Beschichtung 16 auf ei-
ner zweiten Scheibe 20 und einem Abstandhalter 15 für
Dreifachverglasungen. Zwischen der ersten Scheibe 19
und der zweiten Scheibe 20 ist über ein Dichtmittel 4
umlaufend der Abstandhalter 15 angebracht. Das Dicht-
mittel 4 verbindet dabei die Scheibenkontaktflächen 7.1
und 7.2 des Abstandhalters 15 mit den Scheiben 19 und
20. Der Abstandhalter 15 ist als polymerer Grundkörper
5 mit einer ersten Hohlkammer 10.1 und einer zweiten
Hohlkammer 10.2 ausgebildet. Der Abstandhalter 15 ist
aus Styrol-Acrylnitril (SAN) gebildet, welches undurch-
sichtig ist. Zwischen der ersten Scheibenkontaktfläche
7.1 und der zweiten Scheibenkontaktfläche 7.2 befindet
sich eine Nut 17, wobei die erste Hohlkammer 10.1 zwi-
schen der Nut 17 und der ersten Scheibenkontaktfläche
7.1 und die zweite Hohlkammer 10.2 zwischen der Nut
17 und der zweiten Scheibenkontaktfläche 7.2 liegt. Die
Hohlkammern 10 enthalten ein Trockenmittel 11, das
über Öffnungen 12 in der Verglasungsinnenraumfläche
8 Restfeuchte aus den Verglasungsinnenräumen 3 auf-
nehmen kann. Die Seitenflanken der Nut 17 werden da-
bei von den Wänden der beiden Hohlkammern 10.1 und
10.2 gebildet, während die Bodenfläche der Nut 17 direkt
an die Außenfläche 9 grenzt. Die Nut 17 verläuft parallel
zu den Scheibenkontaktflächen 7. In die Nut 17 des Ab-
standhalters 15 ist eine dritte Scheibe 21 mit einer Dicke
von 2,0 mm eingesetzt. Der an die Verglasungsinnen-
raumfläche 8 des Abstandhalters 15 angrenzende Ver-
glasungsinnenraum 3 wird als der von den Scheiben 19,
20 und dem Abstandhalter 15 begrenzte Raum definiert.
Die dritte Scheibe 21 unterteilt den Verglasungsinnen-
raum 3 in einen ersten Verglasungsinnenraum 3.1 ober-
halb der ersten Hohlkammer 10.1 und einen zweiten Ver-
glasungsinnenraum 3.2 oberhalb der zweiten Hohlkam-
mer 10.2. Die Nut enthält eine Einlage 24, die die Kante
der dritten Scheibe 21 umschließt und sich bündig in die
Nut 17 einpasst. Die Einlage 24 besteht aus Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk und weist umlaufend mindes-
tens eine Aussparung auf, die einen Druckausgleich zwi-
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schen den Verglasungsinnenräumen 3.1 und 3.2 ermög-
licht. Die Einlage 24 fixiert die dritte Scheibe 21 span-
nungsfrei. Des Weiteren verhindert die Einlage 24 eine
Geräuschentwicklung durch Verrutschen der dritten
Scheibe 21. Der an die Außenfläche 9 des Abstandhal-
ters 15 angrenzende äußere Scheibenzwischenraum 13
ist ein streifenförmiger umlaufender Abschnitt der Ver-
glasung, der von je einer Seite von den beiden Scheiben
19, 20 und auf einer weiteren Seite von dem Abstand-
halter 15 begrenzt wird und dessen vierte Kante offen
ist. Der Verglasungsinnenraum 3 ist mit Argon gefüllt.
Zwischen jeweils einer Scheibenkontaktfläche 7.1 bzw.
7.2 und der benachbarten Scheibe 19 bzw. 20 ist ein
Dichtmittel 4 eingebracht, das den Spalt zwischen Schei-
be 19, 20 und Abstandhalter 15 abdichtet. Das Dichtmit-
tel 4 ist Polyisobutylen. Auf der Außenfläche 9 ist eine
äußere Abdichtung 6 im äußeren Scheibenzwischen-
raum 13 angebracht, die der Verklebung der ersten
Scheibe 19 und der zweiten Scheibe 20 dient. Die äußere
Abdichtung 6 besteht aus Silikon. Die äußere Abdichtung
6 schließt bündig mit den Scheibenkanten der ersten
Scheibe 19 und der zweiten Scheibe 20 ab. Die zweite
Scheibe 20 hat eine Dicke von 4,0 mm und weist an der
zum zweiten Verglasungsinnenraum 3.2 gerichteten
Scheibenoberfläche eine infrarotreflektierende Be-
schichtung 16 auf. Auf der zum ersten Verglasungsin-
nenraum 3.1 gerichteten Scheibenoberfläche der ersten
Scheibe 19 ist das elektrochrome Funktionselement 1
aufgebracht, das mit einem Sammelleiter 22 zur elektri-
schen Kontaktierung des Funktionselements 1 ausge-
stattet ist. Die elektrische Zuleitung 14 des Funktionse-
lementes 1 verläuft innerhalb der ersten Hohlkammer
10.1 des Abstandhalters 15 und tritt an der Vergla-
sungsinnenraumfläche 8 der ersten Hohlkammer 10.1
aus dem Abstandhalter 15 aus. Innerhalb des ersten Ver-
glasungsinnenraums 3.1 ist die elektrische Zuleitung
über ein Kontaktelement 2 am Sammelleiter 22 elektrisch
leitend kontaktiert. Das Kontaktelement 2 ist ein soge-
nannter Crimpverbinder, wobei die Anbindung zwischen
elektrischer Zuleitung 14 und Kontaktelement 2 durch
Quetschen der Zuleitung in den Crimpverbinder erfolgt
und das entgegengesetzte Ende des Crimpverbinders
auf den Sammelleiter 22 gelötet ist. Durch die Leitungs-
führung der elektrischen Zuleitung 14 in der Hohlkammer
10 ist der äußere Scheibenzwischenraum 13 größten-
teils frei von Leitungen, so dass ein ungehindertes auto-
matisiertes Verfüllen mit der äußeren Abdichtung 6 er-
folgen kann. Die elektrische Zuleitung 14 wird an anderer
Stelle aus der ersten Hohlkammer 10.1 herausgeführt
und mit einer externen Spannungsquelle verbunden. Die
Stellen des Abstandhalters 15, an denen die elektrische
Zuleitung 14 die Wandung des Abstandhalters 15 durch-
tritt werden bevorzugt mit Dichtmittel 4 abgedichtet. Die
erste Scheibe 19 weist eine Dicke von 2,0 mm auf und
ist über eine thermoplastische Verbundfolie 25 aus 0,76
mm PVB mit einer weiteren Scheibe 23 mit einer Dicke
von 2,0 mm laminiert. Die Verbundscheibe aus erster
Scheibe 19 und weiterer Scheibe 23 stellt die Außen-

scheibe einer Gebäudeverglasung dar, während die
zweite Scheibe 20 die Innenscheibe ist.
[0060] Der Sammelleiter 22 wurde durch Aufdrucken
einer leitfähigen Paste hergestellt und auf dem elektro-
chromen Funktionselement 1 elektrisch kontaktiert. Die
leitfähige Paste, auch als Silberpaste bezeichnet, enthält
Silber-Partikel und Glasfritten. Der Sammelleiter 22 ver-
läuft auf der ersten Scheibe 19 im Verglasungsinnen-
raum 3 und parallel zur Verglasungsinnenraumfläche 8
des Abstandhalters 15.
[0061] Auf der Außenfläche 9 des Abstandhalters 15
ist eine gas- und wasserdichte Barrierefolie aufgebracht
(nicht gezeigt).
[0062] Die Führung der elektrischen Zuleitung 14 kann
alternativ zu dem in Figur 1a gezeigten auch gemäß Figur
1b erfolgen.
[0063] Die erfindungsgemäße Isolierverglasung I ver-
fügt über eine gute Wärmeableitung des elektrochromen
Funktionselementes 1, eine gute thermische Isolation
des Gebäudeinnenraums durch die infrarotreflektieren-
de Beschichtung 16 und eine verbesserte Stabilität des
Randverbundes durch die Verwendung eines Doppelab-
standhalters zur Aufnahme von drei Scheiben der Iso-
lierverglasung I. Darüber hinaus kann das Gewicht der
Isolierverglasung I im Vergleich zu Isolierverglasungen
mit zwei einzelnen Abstandhaltern reduziert werden, da
in die Nut 17 des Abstandhalters I auch eine Scheibe
geringer Dicke eingepasst werden kann. Darüber hinaus
verfügen polymere Abstandhalter über eine geringere
Wärmeleitfähigkeit als metallische Abstandhalter.
[0064] Figur 1b zeigt eine weitere Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Isolierverglasung. Die Isolier-
verglasung I der Figur 1b entspricht im Wesentlichen der
Ausführungsform der Figur 1a, so dass hier nur auf die
Unterschiede eingegangen wird. Gemäß Figur 1b ist die
infrarotreflektierende Beschichtung 16 auf der Oberflä-
che der dritten Scheibe 21 vorgesehen, die den ersten
Verglasungsinnenraum 3.1 begrenzt. Dadurch dehnt
sich die Abwärme des auf der ersten Scheibe 19 befind-
lichen elektrochromen Funktionselementes 1 nicht auf
die gesamte Verglasung aus. Die durch das elektrochro-
me Funktionselement 1 und die Erwärmung der infrarot-
reflektierenden Beschichtung 16 bei Sonneneinstrah-
lung erzeugte Abwärme beschränkt sich lediglich auf den
ersten Verglasungsinnenraum 3.1 und wird sehr gut über
die Außenscheibe der Verglasung an die Gebäudeum-
gebung abgegeben. Wenn die infrarotreflektierende Be-
schichtung 16 auf der dritten Scheibe 21 angebracht ist,
ist die spannungsfreie Fixierung der dritten Scheibe 21
in der Nut 17 besonders vorteilhaft. Die elektrische Zu-
leitung 14 ist, wie bereits in Figur 1a beschrieben, mit
dem Sammelleiter 22 kontaktiert. Gemäß Figur 1b erfolgt
die Kabelzuführung jedoch nicht durch den Abstandhal-
ter 15, sondern durch das Dichtmittel 4 zwischen erster
Scheibenkontaktfläche 7.1 und erster Scheibe 19. An der
Außenfläche 9 des Abstandhalters 15 wird die elektri-
sche Zuleitung in Form eines stoffschlüssig mit der Au-
ßenfläche 9 verbundenen Flachbandkabels weiterge-
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führt.
[0065] Die Führung der elektrischen Zuleitung 14 kann
alternativ zu dem in Figur 1b gezeigten auch gemäß Figur
1a erfolgen.
[0066] Figur 2 zeigt einen Querschnitt der Isolierver-
glasung I gemäß Figur 1a entlang der Schnittlinie AA’ mit
Blick auf die erste Scheibe 19. Die zweite Scheibe 20
und die dritte Scheibe 21 sind in dieser Ansicht nicht ge-
zeigt. Die in Figur 1a beschriebene Kontaktierung einer
im Abstandhalter 15 verlaufenden elektrischen Zuleitung
14 mit dem Sammelleiter 22 des elektrisch schaltbaren
Funktionselements 1 findet an zwei gegenüberliegenden
Kanten der Isolierverglasung I statt. An beiden Kanten
tritt die elektrische Zuleitung 14 aus dem Hohlkörper 10
in den Verglasungsinnenraum 3 ein und wird über ein
Kontaktelement 2 elektrisch leitend mit dem Sammellei-
ter 22 kontaktiert. Der Abstandhalter 15 ist an den Ecken
der Isolierverglasung I gebogen, so dass die Hohlkam-
mern 10 auch an den Ecken der Verglasung durchgängig
sind. Beide elektrische Zuleitungen 14 werden innerhalb
des Grundkörpers 5 bis zu einer Stelle geführt, an der
die Zuleitungen 14 aus der Hohlkammer 10 in den äu-
ßeren Scheibenzwischenraum 13 eintreten und von dort
aus mit einer Spannungsquelle 18, hier einer Gleich-
spannungsquelle zum Betreib des elektrochromen Funk-
tionselements 1, außerhalb der Verglasung verbunden
werden. Die Zuleitungen 14 sind mit unterschiedlichen
Polen der Spannungsquelle 18 verbunden, so dass zwi-
schen den beiden gegenüberliegenden Sammelleitern
22 eine Potentialdifferenz entsteht. Die an den Sammel-
leitern 22 anliegende Spannung ruft eine Ionenwande-
rung innerhalb der aktiven Schicht des elektrochromen
Funktionselements 1 hervor, wodurch dessen Transmis-
sion beeinflusst wird. Die Öffnungen des Abstandhalters
15, an denen Zuleitungen 14 durch die Wandungen hin-
durchtreten, sind mit dem Dichtmittel 4 abgedichtet. Die
elektrischen Zuleitungen 14 können den Grundkörper 5
teilweise oder entlang seines gesamten Umfangs durch-
laufen. Die Zuleitungen 14 können manuell eingebracht
werden oder es kann ein Abstandhalter 15 verwendet
werden, der bereits mit einer integrierten elektrischen Zu-
leitung 14 extrudiert wurde.

Bezugszeichenliste

[0067]

I Isolierverglasung
1 elektrochromes Funktionselement
2 Kontaktelement
3 Verglasungsinnenräume
3.1 erster Verglasungsinnenraum
3.2 zweiter Verglasungsinnenraum
4 Dichtmittel
5 polymerer Grundkörper
6 äußere Abdichtung
7 Scheibenkontaktflächen
7.1 erste Scheibenkontaktfläche

7.2 zweite Scheibenkontaktfläche
8 Verglasungsinnenraumfläche
9 Außenfläche
10 Hohlkammern
10.1 erste Hohlkammer
10.2 zweite Hohlkammer
11 Trockenmittel
12 Öffnungen
13 äußerer Scheibenzwischenraum
14 elektrische Zuleitung
15 Abstandhalter
16 infrarotreflektierende Beschichtung
17 Nut
18 Spannungsquelle
19 erste Scheibe
20 zweite Scheibe
21 dritte Scheibe
22 Sammelleiter
23 weitere Scheibe
24 Einlage
25 thermoplastische Verbundfolie

Patentansprüche

1. Isolierverglasung (I) mit elektrochromem Funktions-
element (1) mindestens umfassend eine erste
Scheibe (19), eine zweite Scheibe (20), eine dritte
Scheibe (21), einen Abstandhalter (15) mit polyme-
rem Grundkörper (5), einen ersten Verglasungsin-
nenraum (3.1) zwischen erster Scheibe (19) und drit-
ter Scheibe (21) und einen zweiten Verglasungsin-
nenraum (3.2) zwischen dritter Scheibe (21) und
zweiter Scheibe (20), wobei die erste Scheibe (19)
an einer ersten Scheibenkontaktfläche (7.1) des Ab-
standhalters (15) angebracht ist, die zweite Scheibe
(20) an einer zweiten Scheibenkontaktfläche (7.2)
des Abstandhalters (15) angebracht ist und die dritte
Scheibe (21) in eine Nut (17) des Abstandhalters
(15) eingesetzt ist, die zwischen erster Scheiben-
kontaktfläche (7.1) und zweiter Scheibenkontaktflä-
che (7.2) verläuft und
wobei

- das elektrochrome Funktionselement (1) auf
der ersten Scheibe (19) innerhalb des ersten
Verglasungsinnenraums (3.1) aufgebracht ist,
- die zweite Scheibe (20) und/oder die dritte
Scheibe (21) mindestens eine infrarotreflektie-
rende Beschichtung (16) umfassen, die sich in-
nerhalb des ersten Verglasungsinnenraums
(3.1) und/oder des zweiten Verglasungsinnen-
raums (3.2) befinden und
- die erste Scheibe (19) eine zur Gebäudeum-
gebung gerichtete Außenscheibe der Isolierver-
glasung (I) und die zweite Scheibe (20) eine In-
nenscheibe der Isolierverglasung (I) darstellt.
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2. Isolierverglasung (I) nach Anspruch 1, wobei die in-
frarotreflektierende Beschichtung (16) auf der dritten
Scheibe (21) innerhalb des ersten Verglasungsin-
nenraums (3.1) angeordnet ist.

3. Isolierverglasung (I) nach Anspruch 1, wobei die in-
frarotreflektierende Beschichtung (16) auf der zwei-
ten Scheibe (20) innerhalb des zweiten Vergla-
sungsinnenraums (3.2) angeordnet ist.

4. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die infrarotreflektierende Beschichtung
(16) Metalle oder Metalloxide, bevorzugt Silber oder
Indium-Zinn-Oxid umfasst.

5. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei das elektrochrome Funktionselement
(1) eine elektrochemisch aktive Schicht zwischen ei-
ner ersten Flächenelektrode und einer zweiten Flä-
chenelektrode umfasst.

6. Isolierverglasung (I) nach Anspruch 5, wobei die ers-
te Flächenelektrode einen ersten Sammelleiter (22)
aufweist und die zweite Flächenelektrode einen
zweiten Sammelleiter (22) aufweist und der erste
Sammelleiter (22) und der zweite Sammelleiter (22)
über elektrische Zuleitungen (14) mit einer externen
Stromversorgung (18) verbunden werden können.

7. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei die erste Scheibe (19) mit mindestens
einer weiteren Scheibe (23) und einer thermoplasti-
schen Verbundfolie (25) zu einer Verbundscheibe
laminiert ist.

8. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, wobei der erste Verglasungsinnenraum (3.1)
und der zweite Verglasungsinnenraum (3.2) als
kommunizierende Scheibenzwischenräume ausge-
führt sind.

9. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, wobei der wobei der polymere Grundkörper
(5) Polyethylen (PE), Polycarbonate (PC), Polypro-
pylen (PP), Polystyrol, Polybutadien, Polynitrile, Po-
lyester, Polyurethane, Polymethylmetacrylate, Poly-
acrylate, Polyamide, Polyethylenterephthalat (PET),
Polybutylenterephthalat (PBT), bevorzugt Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS), Acrylester-Styrol-Acrylnitril
(ASA), Acrylnitril-Butadien-Styrol/Polycarbonat
(ABS/PC), Styrol-Acrylnitril (SAN), PET/PC,
PBT/PC und/oder Copolymere oder Gemische da-
von enthält.

10. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, wobei der polymere Grundkörper (5) mindes-
tens zwei Hohlkammern (10) aufweist, die ein Tro-
ckenmittel (11), bevorzugt Kieselgele, Molekularsie-

be, CaCl2, Na2SO4, Aktivkohle, Silikate, Bentonite,
Zeolithe und/oder Gemische davon, enthalten.

11. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, wobei eine gas- und dampfdichte Barriere
auf der Außenfläche (9) des polymeren Grundkör-
pers (5) aufgebracht ist, die mindestens eine poly-
mere Schicht sowie eine metallische Schicht oder
eine keramische Schicht, bevorzugt mindestens
zwei metallische Schichten und/oder keramische
Schichten, die alternierend mit mindestens einer po-
lymeren Schicht angeordnet sind, umfasst.

12. Isolierverglasung (I) nach einem der Ansprüche 1
bis 11, wobei zwischen der ersten Scheibe (19) und
der ersten Scheibenkontaktfläche (7.1) und/oder der
zweiten Scheibe (20) und der zweiten Scheibenkon-
taktfläche (7.2) eine Dichtung (4) angebracht ist und
die Dichtung (4) bevorzugt ein Polymer oder silan-
modifiziertes Polymer, besonders bevorzugt Butyl-
kautschuk, Polyisobutylen (PIB), Polyethylenvinylal-
kohol, Ethylenvinylacetat, Polyolefin-Kautschuk,
Copolymeren und/oder Gemischen davon, umfasst.

13. Isolierverglasung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, wobei in den äußeren Scheibenzwischenraum
(13) eine äußere Abdichtung (6), bevorzugt umfas-
send Polysulfide, Silikone, Silikonkautschuk, Polyu-
rethane, Polyacrylate, Copolymere und/oder Gemi-
sche davon, eingebracht ist.

14. Verwendung einer Isolierverglasung (I) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13 als Gebäudeaußenvergla-
sung oder Fassadenverglasung, wobei die erste
Scheibe (19) mit elektrochromem Funktionselement
(1) im Einbauzustand zur Gebäudeumgebung weist.
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